
 

 

Landkreis Jerichower Land  
Der Landrat 
 

Vorlagen-Nr.: 02/221/17 
öffentliche Beratung 

Bereich:  Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 

Aktenzeichen:  

Datum: 02.05.2017 
 

Beratungsfolge: 

Gremium Datum Ja Nein Enth. Bemerkung 

Ausschuss für Bau, Wirtschaft 

und Verkehr 
15.05.2017      

Finanzausschuss 18.05.2017      

Kreisausschuss 31.05.2017      

 
 
Beratungsgegenstand (Bezeichnung): 

Überplanmäßige Auszahlung für die Baumaßnahme Gemeinschaftsschule "Am Park" 

Möckern 

Beschlussvorschlag: 

Der Kreisausschuss stimmt der überplanmäßigen Auszahlung bei der Buchungsstelle 

21910100.096101 (GLM-350) in Höhe von insgesamt 141.966 EUR zu. 

 

 

Dr. Burchardt  
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Sachverhalt (Begründung): 

Die überplanmäßige Auszahlung bei der Buchungsstelle 21910100.096101 (GLM-350) ist 

erforderlich, da auf der Grundlage der einvernehmlichen Abstimmung mit der Stadt Möckern 

entschieden wurde, den vorhandenen Verbindungsbau zwischen der Gemeinschaftsschule 

„Am Park“ Möckern und der ehemaligen Grundschule nunmehr komplett im Zuge des 2. 

Bauabschnitts (BA) abzubrechen. Daraufhin wurde vom beauftragten Planungsbüro 

Schneider & Partner am 13.04.2017 eine aktualisierte Kostenschätzung für den 2. BA 

vorgelegt, die insbesondere den Komplettabbruch unter Beachtung der Ergebnisse des 

vorliegenden Schadstoffgutachtens sowie eine Preisanpassung (von 2015) auf das aktuelle 

Preisniveau berücksichtigt. 

Kostenschätzung 2. BA vom 13.04.17   338.890,00 Euro brutto 

abzgl. bisherige Vormerkungen/ Anordnungen  - 50.790,00 Euro brutto 

2. BA (Planungsleistungen) 

zzgl. absehbare Mehrkosten 1. BA (Vordach  +20.000,00 Euro brutto 

Haupteingang) einschließlich Außenanlage 

abzügl. noch verfügbare Mittel   -166.134,00 Euro brutto 

zusätzlicher Mittelbedarf     141.966,00 Euro brutto 

Die vorhandenen Mittel in Höhe von 764.977,47 EUR decken die zusätzlich benötigten Bau-

kosten von 141.966,00 EUR nicht ab.  

Die Deckung des Mehrbedarfs erfolgt aus Haushaltsausgaberesten (GLM 631 und 635), wo 

die Maßnahmen bereits schlussgerechnet sind. Weiterhin fielen die Planungsleistungen für 

GLM – 371 günstiger aus als geplant. Aus der GLM – 921 erfolgt die Deckung durch die 

Nichtinanspruchnahme eines Teils der übertragenen Mittel.   

 

Anlagen: 

  

 

Nachweis der haushaltsrechtlichen Ermächtigung:   ja    nein 

Buchungsstelle(n)/Bezeichnung: 21910100 / 096101   GLM-350 

Planansatz: 300.000     HAR 464.977,47 764.977,47 EUR 

abzüglich Bedarf für das laufende Haushaltsjahr: 906.943,47 EUR 

= überplanmäßig   außerplanmäßig  141.966 EUR 

= Aufwand    Auszahlung  

Deckung durch Mehrertrag  Mehreinzahlung  bei       

Deckung durch Minderaufwand   Minderauszahlung  bei 54200100.096201 GLM-631 

(110.000,00) 

21610700.096101 GLM-371 

(9.939,92) 

54200100.096201 GLM-635 

(14.527,84) 

111770100.096301 GLM-921 

(7.498,24) 

 

Prüfvermerk durch Fachbereich Finanzen: Gansera 

(nur für üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen)  
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